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tonsverfassung über die Ermächtigung der
Gemeinden zur Einführung des Frauenstimmrechtes.

Erst nach viermaligem Mehren konnte der
Landammann bekannt geben, daß die
Landsgemeinde diese Gesetzesvorlage verworfen habe.
Das Einführungsgesetz über die Berufsbildung,
welche das Berufsschulwesen als Sache des Kantons

ordnen will, fand oppositionslos Zustimmung,

desgleichen das Gesetz über den Fristenlauf

vor den Behörden, das eine Vereinheitlichung
in der Rechtspflege bringt. Die traditionelle

Eidesleistung von Landammann, Regierung und
Volk beschloß diese denkwürdige Landsgemeinde

im Schneetreiben!

Die Landsgemeinde von Innerrhoden
lehnte das Frauenstimmrecht ebenfalls ab.
Zunächst hatte sie dem Bericht über die kantonale
Amtsverwaltung diskussionslos zugestimmt. Sie
verweigerte dem regierenden Landammann Leo
Mittelholzer die Entlassung, so daß er für eine
weitere Amtsdauer dem Amtszwang seinen Tribut

zollen mußte. Durch diesen Entscheid waren

weitere Wahlen in der Standeskommission
überflüssig geworden, sämtliche Mitglieder wurden

bestätigt. Kantonsgerichtspräsident August
Inauen, der nicht mehr dem Amtszwang unterstand,

wurde mit dem Dank der Öffentlichkeit
verabschiedet. Zu seinem Nachfolger wurde der
bisherige Vizepräsident Alfred Suttsr gewählt,
zum neuen Mitglied des Kantonsgerichtes Dr.

Arnold Koller, Appenzell. Trotz eines
Gegenvotums wurde der Kredit für eine Entlastungsstraße

im Betrag von 13,3 Mio Fr. genehmigt.
Mit knappem Mehr entschieden sich die Landleute

sodann in der Eventualabstimmung für die
von der Standeskommission beantragte fakultative

Einführung des Frauen-Stimm- und
Wahlrechtes in Kirch- und Schulgemeinden. In der
Hauptabstimmung aber wurde die fakultative
Einführung knapp bachab geschickt.

Die Landsgemeinde von Nidwalden
stimmte der Vorlage über die Einführung des
Frauenstimmrechtes in den Gemeinden zu. Ab
1. Januar 1971 besitzen somit die Frauen des
Landsgemeindekantons Nidwalden das volle
Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebene.

Die Glarner Landsgemeinde
beschloß geheime Regierungsratswahlen.
Zunächst sprach sich die gut besuchte Landsgemeinde

nach einem lebhaften Wahlkampf um
den frei gewordenen siebenten Regierungsratssitz

für den erst 37jährigen freisinnigen Kandidaten

Heinrich Aebli aus, der die Kräfte der
Erneuerung anscheinend am profiliertesten
vertritt. Im weiteren beschloß die Landsgemeinde
mit großem Mehr den Übergang von der offenen
Regierungsratswahl durch die Landsgemeinde
zur geheimen Urnenwahl, so daß die Landsgemeinde

von 1971 an jeweils nur noch Landam-
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